
Eine Übertragung auf die BfA würde nach dem jetzigen Stand
der Erfahrungen zu einer bedeutenden Verzögerung des Ver-
sorgungsausgleichs führen. Die BfA braucht jetzt zwischen
zwei und vier Monaten, um Auskünfte zu erteilen. Damit sind
noch keine Entscheidungen getroffen. Die meisten Parteien
haben nicht nur eine Versorgung in der gesetzlichen Renten-
versicherung, sondern daneben eine betriebliche Altersver-
sorgung und/oder eine private Rentenversicherung. Es kann
nicht angehen, der BfA auch noch die Würdigung dieser
Anwartschaften zu übertragen. Überlässt man die Auswertung
und Regelung der betrieblichen Altersversorgung und der
privaten Rentenversicherungen jedoch den Trägern dieser
Versorgungen, wird damit privaten Rentenversicherungen
eine weitere nicht zumutbare Belastung auferlegt. Unter-
nimmt man eine solche Zersplitterung, bleibt noch die Frage,
wer die Koordination vornimmt, wo diese vorgenommen wird
(wenn man nicht vom Prinzip des Saldierens abweichen will)
und welche Rechtsmittel im Einzelfall gegeben sein sollen.
Die Genehmigung, die das Gericht gem. § 1587o BGB erteilen
soll, ist immer als eine Entscheidung mit hoher rechtlicher Ver-
antwortlichkeit gesehen worden. Sie ist bisher nicht ohne münd-
liche Verhandlung und eingehende Erörterung der Konsequenzen
erteilt worden. Es ist nicht anzunehmen, dass die Gerichte, wenn
sie künftig derartige Verträge genehmigen sollen, von dieser Art
des Verfahrens abweichen. Schließlich handelt es sich um die
Grundlage der Altersversorgung der Beteiligten.

3. Die einverständliche Scheidung durch das Gericht im
Beschlussverfahren

3.1. Verfassungsrechtliche Probleme entstehen hier wohl nicht,
es ist aber doch sehr die Frage, ob es angezeigt ist, ins schrift-
liche Verfahren überzugehen. Zum einen: Wegen der Bedeu-
tung der Ehescheidung sollte auf die persönliche Anhörung –
mag sie auch kurz sein – nicht verzichtet werden. Sie gewährt
Erkenntnisse über die Wahrheit des Sachvortrags und über die
Wahrhaftigkeit und Freiwilligkeit der Zustimmung, die im
schriftlichen Verfahren nicht zu gewinnen sind. Zum anderen:

3.2. Der Versorgungsausgleich sollte insgesamt einschließlich
der Entscheidung oder der Genehmigung einer Vereinbarung
bei Gericht bleiben. Wegen der Schwierigkeit und der beson-
deren Bedeutung dieses Teils einer Ehescheidung darf auf
eine mündliche Verhandlung im Versorgungsausgleich nicht
verzichtet werden. Wenn aber wegen des Versorgungsaus-
gleichs ohnehin eine mündliche Verhandlung stattfinden
muss, hat es keinen Sinn, nur über den Versorgungsausgleich
und nicht auch über die Ehescheidung zu verhandeln.
3.3. Die vorgeschlagene Lösung – Notarvertrag über Schei-
dungsfolgen, dann Beschlussscheidung im schriftlichen Verfah-
ren – lässt nicht erkennen, welche Vorstellungen über die
Beteiligung der Anwälte in diesem Beschlussverfahren beste-
hen. Sollte angedacht sein, den Anwaltszwang für die Form der
Ehescheidung zu beseitigen, kann vor einer solchen Gestaltung
nur dringend gewarnt werden. Es fehlt dann der unerlässliche
Schutz der Parteien, vor allem des wirtschaftlich schwächeren
Teils, vor übereilten, undurchführbaren und unrealistischen
Lösungen. Wie wenig die Menschen in der emotional belasteten
Trennungs- und Scheidungssituation in der Lage sind, ihre
eigene Zukunft verantwortlich zu gestalten, weiß jeder Anwalt.
Der Notar ist zur Unparteilichkeit verpflichtet. Seine Aufgabe
ist die Beurkundung von Verträgen, deren Inhalt im Wesentli-
chen von den Parteien vorgegeben wird. Gerade die wirtschaft-
lich schwächere Partei braucht aber einen juristischen Vertreter,
der ihre Interessen ermittelt und wahrnimmt, was eine intensive
Sachverhaltsermittlung in Vier-Augen-Gesprächen voraussetzt.
Die Entlastung der Justiz kann nicht darin bestehen, dass den
Notaren Aufgaben aufgebürdet werden, die diesem Beruf nicht
entsprechen. Es sollte eher darüber nachgedacht werden, den
(wirklich) Bedürftigen durch eine entsprechende Gestaltung der
Beratungshilfe die Möglichkeit zu geben, außergerichtlich mit
dem Anwalt Trennungs- und Scheidungsverträge zu erarbeiten,
die dann der Notar beurkundet.

„Vereinfachte Scheidung ohne Anwalt?“
Ausz�ge aus der Podiumsdiskussion w�hrend der Herbsttagung 2005 in L�beck

mit Rechtsanwältin Dr. Peschel-Gutzeit, Ministerialrat Dr. Meyer-Seitz, Rechtsanwältin Dr. Groß und Richter am AG Viefhues

Schriftliches Konzept von Ministerialrat
Dr. Meyer-Seitz:

Vereinfachtes Scheidungsverfahren (§ 143 FamFG-E)

Nach geltendem Recht können sich Ehegatten unter den Vo-
raussetzungen des § 630 ZPO einverständlich scheiden lassen.

Einen entsprechenden Scheidungsantrag kann allerdings nur
ein anwaltlich vertretener Antragsteller einreichen (§ 78
Abs. 2 ZPO). Im Rahmen einer einverständlichen Scheidung
kann der anwaltlich nicht vertretene Antragsgegner der Schei-
dung in der mündlichen Verhandlung oder zu Protokoll der
Geschäftsstelle zustimmen (§ 630 Abs. 2 ZPO). Die Beteiligten
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kommen zudem in den Genuss der unwiderleglichen Ver-
mutung des Scheiterns der Ehe nach § 1566 Abs. 1 BGB, wenn
die Einverständlichkeitsvoraussetzungen des § 630 Abs. 1
i.V.m. Abs. 3 ZPO vorliegen. Diese Verknüpfung des materiel-
len Rechts mit dem Verfahrensrecht hat nur geringe praktische
Bedeutung erlangt und wird im Rahmen der Reform des Ver-
fahrens in Familiensachen und in den Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit beseitigt werden.
An die Stelle des § 630 Abs. 1, 3 ZPO soll ein vereinfachtes
Scheidungsverfahren treten. Scheidungswillige Ehegatten
ohne gemeinsame Kinder können dieses Verfahren durch
übereinstimmende, notariell beurkundete Erklärung wählen,
wenn sie sich – ebenfalls in notarieller Form – über den
Ehegattenunterhalt sowie – formfrei – über Hausrat und Ehe-
wohnung geeinigt haben. Die Ehegatten brauchen sich dann
im nachfolgenden gerichtlichen Verfahren nicht durch einen
Anwalt vertreten zu lassen (§ 130 Abs. 1 S. 2 FamFG-E).
Ziel des neuen Verfahrens ist es, scheidungswilligen Ehepaa-
ren einen Anreiz zu bieten, die Scheidungsfolgen einver-
nehmlich zu regeln. Dies entlastet zum einen die Familien-
gerichte, weil außer dem Versorgungsausgleich keine
weiteren Scheidungsfolgen gerichtlich verhandelt werden
müssen. Zum anderen fördert es das Leitbild der Einvernehm-
lichkeit und Kooperation und reduziert den Scheidungsauf-
wand bei den Beteiligten.
Auch im Rahmen des vereinfachten Scheidungsverfahrens
soll das Gericht das persönliche Erscheinen der Ehegatten
anordnen und sie anhören (§ 136 Abs. 1 FamFG-E). Insoweit
gibt es keine Abweichung vom Normalverfahren. Die Ent-
scheidung ergeht – wie in allen Verfahren nach FamFG –
durch Beschluss.
Der bisherige § 630 Abs. 2 ZPO wird durch § 142 Abs. 1
FamFG-E ersetzt. Die Zustimmung zur Scheidung ist auch
künftig ohne Rechtsanwalt möglich, wenn die Ehegatten sich
einverständlich scheiden lassen wollen, ohne das vereinfachte
Scheidungsverfahren zu wählen. Die Verknüpfung der Ver-
mutungswirkung des § 1566 Abs. 1 BGB mit verfahrensrecht-
lichen Voraussetzungen entfällt.
Das vereinfachte Scheidungsverfahren stellt gegenüber dem
geltenden Recht in mehrfacher Hinsicht eine Verbesserung
für scheidungswillige Ehepaare dar:

1. Fçrderung der Einvernehmlichkeit

Die gemeinsame Beauftragung des Notars und die Regelung
der wesentlichen Scheidungsfolgen durch notarielle Beratung
und Beurkundung stellen sicher, dass scheidungswillige Paare
auf gleicher Augenhöhe miteinander verhandeln. Der Notar
steht den Ehegatten neutral gegenüber. Er ist nicht zur ein-
seitigen Interessenvertretung verpflichtet, sondern kann einen
objektiven Ausgleich zwischen den Interessen des Ehemannes
und der Ehefrau herbeiführen.
Ergänzend wird im Beurkundungsgesetz ein neuer § 17a
eingeführt. Danach soll der Notar die Ehegatten vor der Beur-
kundung nach § 143 FamFG-E darauf hinweisen, dass eine

Beratung im alleinigen Interesse eines Ehegatten nur durch
einen Rechtsanwalt erfolgt. Die Hinweispflicht soll den Ein-
druck vermeiden, dass die Beratung auch die einseitigen
Interessen des einzelnen Ehegatten umfasst.

2. Beseitigung der Nachteile einer asymmetrischen
Vertretungsstruktur

Nach der jetzigen Rechtslage ist die gleichrangige Vertretung
der beiderseitigen Interessen nicht immer gewährleistet. Tat-
sächlich ist in 43,8 % aller Eheverfahren (2004) nur der
Antragsteller anwaltlich vertreten. Diese Vertretungsstruktur
kann zu einer ungleichen Handlungskompetenz der Ehegatten
vor und im Scheidungsverfahren führen.
Dem Rechtsanwalt ist es nach § 43a Abs. 4 BRAO untersagt,
im Falle widerstreitender Interessen beide Parteien zu vertre-
ten. Eine objektive vorgerichtliche Beratung des Ehepaares
kann daher bei einseitiger Vertretung nicht geleistet werden.
Es besteht strukturell die Gefahr, dass die Interessen des nicht
vertretenen Teils keine ausreichende Berücksichtigung vor
Gericht finden.
Im gerichtlichen Verfahren kann der nicht vertretene Ehegatte
weder Sachanträge stellen noch Prozesshandlungen vorneh-
men. Diese Nachteile kann auch die Amtsermittlungspflicht
des Gerichts nicht völlig ausgleichen.
Der Anwendungsbereich des einseitigen Anwaltzwangs sollte
daher reduziert werden. Dazu dient das vereinfachte Schei-
dungsverfahren, in dem sich die Ehegatten vor dem Notar und
im gerichtlichen Verfahren gleichberechtigt und „waffen-
gleich“ gegenüberstehen.

3. Sicherung der wirksamen Einigung �ber Folgesachen

Durch die notarielle Vereinbarung wird sichergestellt, dass sich
die Ehegatten über die Scheidungsfolgen wirklich und wirksam
einigen. „Scheineinigungen“ zum Zwecke der vermeintlichen
Zeit- und Kostenersparnis – wie bspw. die Unterhaltszahlung
auf Grund eines überschlägigen Vergleichs beider Einkommen
ohne genaue Ermittlung der berücksichtigungsfähigen Abzugs-
posten – werden vermieden. Die objektive und unparteiische
Beratung durch den Notar soll Gewähr leisten, dass die Interes-
sen beider Parteien ermittelt, rechtlich zutreffend gewürdigt
und in die Regelung der Scheidungsfolgen angemessen ein-
bezogen werden.
Die nachfolgende richterliche Kontrolle der Vereinbarung,
die bereits zu Beginn des Verfahrens vorgelegt werden muss
(§ 143 Abs. 2 FamFG-E), ist eine zusätzliche Sicherung dafür,
dass die Ehegatten sich über den nachehelichen Unterhalt
wirksam geeinigt haben.

4. Vereinfachung und Entlastung des gerichtlichen
Scheidungsverfahrens

Die Regelung der zentralen Scheidungsfolgen bereits vor
Einleitung des gerichtlichen Verfahrens erlaubt es, von einem
Anwaltszwang im Scheidungsverfahren selbst abzusehen.
Das Verfahren ist so ausgestaltet, dass es von den Beteiligten
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weder bei der Einreichung der Antragsschrift noch bei der
Teilnahme an der mündlichen Verhandlung besondere pro-
zessuale Kenntnisse verlangt. Das Schutzbedürfnis des wirt-
schaftlich schwächeren Partners wird durch den Notarzwang
für die Unterhaltsvereinbarung angemessen berücksichtigt.

5. Vermeidung von Folgestreitigkeiten

Das vereinfachte Scheidungsverfahren übt auf scheidungswil-
lige Paare einen Anreiz aus, sich umfassend zu einigen. Über
nachehelichen Unterhalt sowie Hausrat und Ehewohnung
muss eine wirksame Vereinbarung vorgelegt werden (§ 143
Abs. 1 Nr. 1, 2 FamFG-E). Die Verfahrenserleichterungen
werden darüber hinaus aber nur gewährt, wenn außer der
Folgesache Versorgungsausgleich keine weiteren Folgesachen
anhängig gemacht werden (§ 143 Abs. 1 Nr. 3 FamFG-E).
Damit wird indirekt auch eine außergerichtliche Einigung der
Ehegatten über güterrechtliche Ansprüche gefördert.
Im Gegensatz zur derzeitigen Rechtslage werden also Folge-
streitigkeiten aus Gründen der Zeitersparnis nicht bis zur
Verkündung des Scheidungsurteils zurückgestellt, sondern
bereits im Vorfeld erledigt. Dies führt gleichzeitig zu einer
weiteren Entlastung der Gerichte.

6. Kostenersparnis

Der Wegfall der Anwaltsgebühren führt auch unter Berück-
sichtigung der Gebühren für den Notar zu einem erheblichen
Kostenanreiz für scheidungswillige Ehepaare, selbst wenn man
berücksichtigt, dass bei der einverständlichen Scheidung nach
geltendem Recht nur ein Anwalt auftritt. Darüber hinaus ist
beabsichtigt, die Vereinfachung des Verfahrens und die daraus
folgende Entlastung der Justiz in Form eines maßvollen Gebüh-
renverzichts an die Beteiligten weiterzugeben. Insgesamt führt
dies zu einer erheblichen Kostenersparnis für die Ehegatten.

7. Zeitliche Ersparnis

Auf Antrag beider Ehegatten kann im vereinfachten Schei-
dungsverfahren sechs Monate ab Rechtshängigkeit der Ver-
sorgungsausgleich abgetrennt werden, wenn die Ehegatten die
erforderlichen Mitwirkungshandlungen zur Feststellung der
Ausgleichsforderung erbracht haben (§ 149 Abs. 2 Nr. 4
FamFG-E). Damit ist in schwierigen, langwierigen Versor-
gungsausgleichsfällen gleichwohl eine zeitnahe Scheidung
möglich, sofern die Ehegatten das vereinfachte Scheidungs-
verfahren gewählt haben.

8. Vereinfachte Scheidung bei bed�rftigen Ehegatten

Das vereinfachte Verfahren ist auch für Ehepaare mit geringem
Einkommen interessant. Die niedrigen Gerichts- und Notar-
kosten und der Wegfall der Anwaltskosten werden dazu führen,
dass die Scheidung für Paare mit geringem Einkommen bezahl-
bar wird, sodass sie aus der Prozesskostenhilfe herausfallen.
Hier besteht ein für die Länder interessantes Einsparpotenzial
bei der Prozesskostenhilfe. Darüber hinaus haben auch bedürf-
tige Ehegatten ein Interesse am vereinfachten Scheidungsver-

fahren, wenn bei einem oder beiden Ehegatten in Zukunft mit
besseren Einkommensverhältnissen zu rechnen ist, ihnen dürfte
dann daran gelegen sein, dass es nicht innerhalb der vierjäh-
rigen Sperrfrist des § 120 Abs. 4 S. 3 ZPO noch zur nach-
träglichen Festsetzung von Zahlungen kommt.
Die einverständliche Scheidung kann schließlich auch von
Ehegatten durchgeführt werden, denen selbst bei den geringen
anfallenden Gebühren Prozesskostenhilfe zu bewilligen ist.
Denn der Notar ist nach § 17 Abs. 2 BNotO verpflichtet, seine
Urkundstätigkeit in sinngemäßer Anwendung der Vorschrif-
ten der ZPO vorläufig gebührenfrei oder gegen Zahlung der
Gebühren in Monatsraten zu gewähren.

Diskussionsbeiträge:

Rechtsanwältin Dr. Groß: Jetzt schauen wir uns mal an, wie
das Staatsvolk beschaffen ist, das Frau Peschel-Gutzeit vorhin
angesprochen hat. Sie lesen in dem Papier, das uns Herr
Dr. Meyer-Seitz vorgelegt hat: „Das vereinfachte Scheidungs-
verfahren stellt gegenüber dem geltenden Recht in mehrfacher
Hinsicht eine Verbesserung für scheidungswillige Ehepaare
dar.“ Ich finde das einen ausgesprochen merkwürdigen Satz.
Ist es denn wirklich Aufgabe eines Staates, der den Schutz von
Ehe und Familie unter seine Fittiche gestellt hat, die Verbes-
serung der scheidungswilligen Ehepaare herbeizuführen, also
kurz, die Scheidung zu erleichtern und zu beschleunigen? Man
war sich immer schon einig, dass eine Scheidungsbeschleuni-
gung nicht das Ziel einer Gesetzgebung sein kann, eine Schei-
dungserleichterung eigentlich auch nicht.
Wenn man sich den Entwurf anschaut, dann wird man sicher-
lich zustimmen, dass es nach wie vor nicht verboten ist, zum
Anwalt zu gehen. Das ist wichtig, das ist nicht verboten. Es ist
aber im Entwurf in meinen Augen so gefasst, dass jeder Unbe-
darfte, der ihn liest, sich sagen muss, dass der Weg zum Anwalt
völlig unnötig ist. Der Gesetzgeber legt uns zwei Dinge nahe:
1. Man braucht eine Unterhaltsvereinbarung, da geht man zum
Notar – und 2. ihr müsst euch über Hausrat und Ehewohnung
einigen, das ist so einfach, das könnt Ihr selber machen.
Dass dahinter eine riesige Menge von Fragen steht, ich sage
nur Güterrecht, ich sage ehebedingte Zuwendungen, ich sage
Schuldenhaftung, das wird alles überhaupt außer Acht gelas-
sen. Alles, was uns vor 25 Jahren bewegt hat, einen Schei-
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dungsverbund einzuführen, ist auf einmal in der Hälfte der
Verfahren nichts mehr wert. Denn es werden noch dazu über
die getrennten Vereinbarungen: Hausrat und Ehewohnung im
Eigenbetrieb und Unterhalt durch den Notar geregelt; also
schon hier zwei getrennte Vereinbarungen, das Ganze dann
unter völliger Außerachtlassung von anderen Scheidungsfol-
gen, von denen jeder Praktiker weiß, dass sie in engster
Verbindung stehen zu dem, was z.B. der Unterhalt ist.
Was für Leute sind unser Staatsvolk? Herr Dr. Meyer-Seitz
sagt und schreibt so, als wären diejenigen, die kinderlos sind,
gewissermaßen eine völlig andere Kategorie von Menschen.
Das sind Menschen, die sich völlig in der Hand haben, denen
die Trennung gefühlsmäßig relativ glatt vorbeigeht (zumin-
dest haben sie dies im Griff), die wirtschaftlich unabhängig
sind und die beide gleichermaßen verhandlungsgeschickt und
in der Lage sind, in die Zukunft zu blicken. Haben Sie solche
Mandanten? Ich habe ein paar, aber nicht viele. Und die
Unterscheidung: Die Kinderlosen sind die, die das alles kön-
nen, und die mit Kindern diejenigen, die dies vielleicht nicht
so können – diese Unterscheidung ist schlicht falsch. Ich sage
nur, was ist denn mit einer langjährigen Ehe, wo die Frau, es
waren gute Verhältnisse, heute mit 40 oder 45 Jahren auf dem
Arbeitsmarkt steht? Glauben Sie wirklich, Herr Dr. Meyer-
Seitz, dass die nicht schutzbedürftig ist? Das ist nur ein
Beispiel – wie ist es mit den Alten, wie ist es mit den
Kranken? Die kann man nicht einfach auslassen.
Das Zweite: Unsere Mandanten zeichnen sich zum größten
Teil (natürlich gibt es Ausnahmen), dadurch aus, dass sie
rechtlich unerfahren sind, um nicht zu sagen ahnungslos, und
dass sie nicht in der Lage sind, sei es psychisch, sei es aus
sonstigen Gründen, in die Zukunft zu blicken und den Realis-
mus ihrer Vorstellungen im Geringsten zu überprüfen. Ich
nenne so ein paar der klassischen Irrtümer, jeder von uns
kennt sie: Die Frau kommt und Sie fragen, wem das Haus
oder die Wohnung gehört, in der sie leben. „Ja, uns natürlich“,
sagt sie. Und Sie fragen (dieses „natürlich“ hat ihnen sofort
das Signal gegeben): „Stehen Sie im Grundbuch?“ Großes
Staunen: „Ja, wir sind doch verheiratet.“ Jeder von Ihnen
weiß, es kommt jeden Monat, jede Woche vor. Oder die
Vorstellungen der Leute über das, was Unterhalt ist. Ist es
wirklich angezeigt zu sagen „wir scheiden euch schnell und
ihr braucht nicht die Kosten für den Anwalt“, wenn man weiß,
dass die Leute erst völlig im Irrtum, nicht überlegen, dass es
eine spätere Umkehrung der Unterhaltspflicht nicht gibt. Sie
kennen die junge Frau, die mit Kind auf dem Arm daher-
kommt und sagt: „Ich will auf meinen Unterhalt verzichten,
mein Mann tut’s auch.“ Dann sagen Sie: „Warum denn das?“
„Ja“, sagt sie, „wissen Sie, der trinkt so viel und irgendwann
hat er gesagt, dann arbeitet er nicht mehr und dann muss ich
ihn unterhalten.“ Das sind Hintergründe für Unterhaltsver-
zichte, wenn da nicht der Anwalt sagt: „Sind Sie wahnsinnig,
das kommt doch überhaupt nicht infrage.“ Und jetzt wüsste
ich gerne, was der Notar macht, wie wird das aussehen? Wir
wissen aber, was der Richter macht. Alle diese Dinge sind

nicht damit zu regeln, dass man objektiv und überlegen den
Leuten sagt „so ist das und hier so ist die Rechtslage und nun
machen sie mal“, sondern man muss die Leute an die Hand
nehmen, ich sag noch mal, nicht alle, aber den bei weitem
größeren Teil der Menschen.
Dann lese ich hier, dass die gemeinsame Beauftragung des
Notars sicherstellt, dass scheidungswillige Paare auf gleicher
Augenhöhe miteinander verhandeln. Also, ich weiß Zeiten,
die bis heute reichen, wo man sehr viel mehr gebraucht hat,
um auf gleicher Augenhöhe zu verhandeln. Dazu hat man
nämlich den Anwalt gebraucht, der genau diese Unterschiede
an Kenntnis und Verhandlungsgeschick, an innerer Freiheit,
an Unsicherheit der Lebenssituation ausgeglichen hat, das
alles soll nicht mehr notwendig sein. Ihr Lieben, das kann so
nicht gehen.

Rechtsanwältin Dr. Peschel-Gutzeit: Die Vorstellung, die
Eheleute kommen Arm in Arm und sagen: „wir lassen uns mal
eben scheiden und im Übrigen ist die Welt so schön“, die
stimmt ja nicht. Wir wissen, dass Menschen in einer Krisen-
situation kommen, und es ist die Aufgabe der Anwälte und
Anwältinnen, ihnen zu helfen, herauszuhelfen aus der Krise
und die notwendigen Dinge zu regeln. Ich würde Sie, Herr Dr.
Meyer-Seitz, bitten wollen, uns zu sagen: Woher kommt
eigentlich die Idee, dass die Schnelligkeit der Scheidung ein
notwendiges Ziel ist? Es gibt keine Klagen aus der Praxis, ich
kenne jedenfalls niemanden, der da sagt: „Mein Gott, das
dauert alles so lange, das hält man ja gar nicht aus.“ Wir alle
werden gefragt von unseren Mandanten, wie lange es denn
dauern kann. Dann sagen wir: „Bis die Auskünfte eingehen,
dauert es eine gewisse Zeit, darauf haben wir auch keinen
Einfluss und deshalb müssen Sie ein bisschen warten.“ Die
meisten Mandanten sagen: „Okay, dann ist es eben so.“ An
diesem Punkt kenne ich jedenfalls Klagen nicht oder kaum.
Außerdem muss man doch fragen, und das, meine ich, muss
man von einem Bundesministerium der Justiz wirklich erwar-
ten können, dass selbst einige, die sich vielleicht eine schnel-
lere Scheidung wünschen, fragen müssen, ob ein solcher
Wunsch verfassungsrechtlich wirklich zulässig ist. Wir haben
den Schutz der Familie in Artikel 6 GG und wir dürfen, meine
ich, nicht hingehen ohne dringende Not und sagen: „Jetzt
machen wir alles schneller und leichter, damit ihr nur ja
auseinander kommt.“ Und dies führt viele von uns, und so
auch mich, zu der Vermutung, dass es in Wirklichkeit ganz
andere Gründe sind, die hinter dieser unerwarteten Reform
stehen. Ich darf vielleicht Sie, Herr Dr. Meyer-Seitz, zitieren,
und das hat mich, ich will es gerne sagen, verblüfft, um kein
stärkeres Wort zu benutzen: „Die Einschränkung der Hand-
lungsfreiheit durch den Anwaltszwang soll aufgehoben wer-
den.“ Ich kann wirklich nur sagen, dass wir das Gegenteil
tagtäglich erleben. Wir vermitteln den Parteien wieder eine
gewisse Handlungsfreiheit, die sie in diesem Ehekrach ver-
loren haben. Ich darf Sie also bitten, uns die wahren Gründe
für diese Reform zu nennen.
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Ministerialrat Dr. Meyer-Seitz: Herzlichen Dank für die
zahlreichen Anregungen. Die wahren Gründe sind keine fi-
nanziellen Einsparungen, haushaltswirksamen Einsparungen
genannt, weil ich diese Wirkung des vereinfachten Schei-
dungsverfahrens irgendwie nicht sehe. Allenfalls sehe ich im
Wege einer generellen Konfliktvermeidung, dass durch einen
frühzeitigen Gang zum Notar im Hinblick auf den nachehe-
lichen Unterhalt spätere Unterhaltsstreitigkeiten vermieden
werden können. Es ist zutreffend, dass die Prozesskostenhilfe
in Familiensachen 80 % des Prozesskostenhilfevolumens ins-
gesamt ausmacht, und es ist auch zutreffend, dass die Länder
insoweit, man kann fast schon sagen verzweifelt, nach Wegen
suchen, der Kostenexplosion Herr zu werden. Dies muss auch
den Bund berühren – natürlich zerbricht sich der Bund den
Kopf für die Länder, wenn es darum geht, Ausgaben in der
Justiz, die anfangen zu galoppieren, wieder einzufangen, das
ist ganz klar. Ich betone aber noch mal, es geht nicht um
Einsparungen in den Länderetats.

Rechtsanwältin Dr. Peschel-Gutzeit: Herr Dr. Meyer-Seitz,
ich muss Sie unterbrechen, weil ich in Ihrem eigenen Papier
etwas anderes gelesen habe. Es mag ja sein, dass ich alleine es
falsch verstanden habe. Ich darf Sie zitieren, es heißt dort:
„Das vereinfachte Verfahren ist auch für Ehepaare mit gerin-
gem Einkommen interessant. Die niedrigen Gerichts- und
Notarkosten und der Wegfall der Anwaltskosten werden dazu
führen, dass die Scheidung für Paare mit geringem Einkom-
men bezahlbar wird, so dass die aus der Prozesskostenhilfe
herausfallen. Hier besteht ein für die Länder interessantes
Einsparpotential bei der Prozesskostenhilfe.“ Dazu sollten
Sie sich äußern.

Ministerialrat Dr. Meyer-Seitz: Ich habe ja ausgeführt, dass
ich das als solch einen Nebeneffekt ansehe. Primär ist das
vereinfachte Scheidungsverfahren gedacht für Scheidungs-
willige, die kostenempfindlich sind, d.h. die ihre Anwalts-
und Gerichtskosten selbst zu tragen haben. Die Rückwirkun-
gen auf die Prozesskostenhilfe sind, indirekt, um eben ehrlich
zu sein, um umfassend über die Motivationslage Auskunft zu
geben, in dieses Skript aufgenommen worden. Diese Erwä-
gungen sind aber in der Form mit den Ländern auch nicht
abgestimmt. Die Länder verfolgen andere Wege. Sie werden
darüber in Kürze von den Ländern hören. Die Länder ver-
folgen eher das Gießkannenprinzip, sie wollen die PKH breit-
flächig dadurch kappen, dass die Freibeträge drastisch ge-
senkt werden. Das zu dem Thema Einsparzwänge.

Rechtsanwältin Dr. Peschel-Gutzeit: Vielen Dank. Es ist
hier eben von einem Kollegen mit Recht darauf hingewiesen
worden, dass man an der Prozesskostenhilferegelung wie auch
an der Handhabung möglicherweise etwas ändern muss. Es ist
bekannt, dass dieser Titel in fast allen Justizhaushalten aus
dem Ruder läuft, ähnlich wie beim Betreuungsrecht und
ähnlich bei einem anderen Ressort wie der Jugendhilfe. Mög-

licherweise ist es da zu Handhabungen gekommen, die auf
Dauer nicht durchzuhalten sind, wir haben uns das auch über-
legt. Aber unser Thema ist Scheidung ohne Anwalt. „Erleich-
terung der Scheidung durch Verzicht auf die Mitwirkung von
Anwälten“. Wir hatten zumindest in der Vorbesprechung den
Eindruck, dass dies einer der Gründe ist, dass die Kosten eines
Rechtsanwalts gespart werden sollen, und das meine ich, ist
der falsche Weg.

Rechtsanwältin und Notarin Rakete-Dombek: Ich wollte
auch in diesem Zusammenhang noch einmal im Grunde den
Gesetzgeber, Herrn Dr. Meyer-Seitz, auch fragen, und das
habe ich schon in der Kommission gefragt: Wo kommt ei-
gentlich das neue hohe Vertrauen in die Notare her? Ich bin
selbst Notarin und bin über den Vertrauensverlust der Notare
im Familienrecht nicht begeistert, wie Sie sich vorstellen
können. Aber der Gesetzgeber selbst hat in der Vergangenheit
mehrere Misstrauenssignale an Notare ausgesendet, nämlich
§ 17 Beurkundungsgesetz und § 3 a, also einmal den Ver-
braucherschutz, die Notare müssen Verträge mindestes zwei
Wochen vor der Beurkundung als Entwurf versenden, und das
ist Gesetz geworden aus gutem Grunde, und er muss darüber
belehren, ob er oder ein Kollege vorher schon befasst war –
zwei wesentliche Misstrauenssignale gegen die Notare. Und
wir haben weitere Signale durch die Rechtsprechung, nämlich
durch die Ehevertragsrechtsprechung, deshalb besteht natür-
lich von Seiten der Anwälte wenig Vertrauen in gute und
ausgewogene Notarverträge. Es kommt ein weiteres Miss-
trauenssignal, gerade neu, gegen Notare, die Vaterschafts-
anerkenntnisse wahllos und für möglicherweise nicht nur die
Beurkundungsgebühren erstellen.
Wenn Sie mir sagen, Sie rügen die Asymmetrie im Schei-
dungsverfahren, nämlich dass einer nicht ausreichend ge-
schützt ist, und sie würden diese Asymmetrie dadurch im
Grunde beseitigen, dass beide zum Notar gehen und dort
beraten werden, dann halte ich das, jedenfalls bisher noch,
bevor die Notariate nicht erheblich Qualitätsverbesserung
auch in die Öffentlichkeit transportiert haben und wirklich
durchführen, nicht für den richtigen Weg. Sie können nicht
eine Symmetrie beim Notar herstellen, nach allem, was die
vorliegenden Eheverträge uns bis heute zeigen. Das Vertrauen
besteht nicht mehr und es muss neu errungen werden mögli-
cherweise. Aber dass der Gesetzgeber jetzt meint, die Notare
werden es richten, statt zu sagen, wir führen den Anwalts-
zwang auf beiden Seiten ein, das kann ich nicht ganz nach-
vollziehen.

Rechtsanwältin Dr. Ingrid Groß: Ein Notwehrakt des Staa-
tes wegen der extrem hohen Prozesskostenhilfegebühren soll
das sein. Man muss dem Staat helfen, nicht so, sondern auf
andere Weise. Ich bin bei weitem entsetzter, wenn ich nun von
Ihnen höre, dass das eigentlich mit dem Geld überhaupt nichts
zu tun hat, sondern dass es eine grundsätzliche Änderung der
Einstellung darstellt. Es wird hier der Anwalt, der berufene
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Vertreter und Berater in allen Rechtssachen ausgebootet aus
einer Vielzahl von rechtlichen fundamental wichtigen und
rechtlichen hoch komplizierten Dingen. Das Ganze soll ge-
schehen auf Grund der asymmetrischen Vertretungsstruktur.
Sie wissen nicht, dass die weitaus größte Anzahl dieser Fälle
natürlich von zwei Anwälten vorbereitet worden ist. Es sind
umfassende Regelungen, nicht Bruchstücke, wie sie hier vor-
gesehen sind für Wohnung und Unterhalt, sondern eine Ge-
samtregelung und eine Gesamtberatung vorausgegangen,
dann kann man natürlich eine asymmetrische Struktur ma-
chen. Das ist völlig klar, dann gefährdet es nämlich nieman-
den mehr. Aber doch nicht, wenn ich Bruchstücke und noch
dazu in der Hand der Partei selber ohne jeden Zusammenhang
hier vorlege. Dann ist es erst asymmetrisch und das kann man

nicht dadurch retten, dass man beiden Leuten die Kleider
auszieht.

Rechtsanwältin Dr. Peschel-Gutzeit: Renate Jäger1 hat vor
11/2 Jahren Folgendes gesagt: „Ein Rechtsstaat ohne Anwälte,
aber mit unabhängigen Gerichten ist nicht vorstellbar. Selbst
in den Gerichtszweigen, in denen die Richter zur Amtsermitt-
lung verpflichtet sind, können Gerichte Anwälte nicht erset-
zen. Kein Rechtsstaat, kein garantierter Zugang zum Recht für
die Bürger ist denkbar ohne den mit Rechten und Pflichten
ausgestatteten Anwalt als Sachwalter der Mandanten und als
Gegenspieler der Gerichte.“

1 Richterin am EuGH, vorher beim BVerfG auch für RA’e zuständig.

Mitteilungen

Gesch�ftsbericht 2005
Gesch�ftsbericht der Vorsitzenden des Gesch�ftsf�hrenden Ausschusses der
Arbeitsgemeinschaft Familien- und Erbrecht zur Mitgliederversammlung am
26.11.2005 in L�beck

Sehr geehrte Damen und Herren Kollegen,
der Geschäftsbericht umfasst den Zeitraum seit der letzten
Mitgliederversammlung am 27.11.2004 in Augsburg.
Die Arbeitsgemeinschaft Familien- und Erbrecht liegt mit
5.916 Mitgliedern (Stand 2.11.2005) an der Spitze aller Ar-
beitsgemeinschaften im Deutschen Anwaltverein. Allein in
diesem Jahr ist die Arbeitsgemeinschaft wieder um über 200
Mitglieder gewachsen.
Der Geschäftsführende Ausschuss hat am 21. und 22.1. in
Berlin, am 7. und 8.4. in Lübeck, am 24. und 25.6. in Berlin
und am 17. und 18.9.2005 im Zusammenhang mit dem Fami-
liengerichtstag in Bonn getagt. Vor der Januar-Sitzung hat das
Treffen der Vorsitzenden mit dem Beirat der Zeitschrift FF
stattgefunden. Die Frühjahrssitzung hat hier in Lübeck am Ort
der diesjährigen Herbsttagung stattgefunden. Erstmals hat der
Geschäftsführende Ausschuss im Zusammenhang mit seiner
Frühjahrssitzung das Treffen mit den Regionalbeauftragten
veranstaltet, das in den Vorjahren unmittelbar vor der Herbst-
tagung stattgefunden hat und damit regelmäßig unter großem
Zeitdruck stand, was von allen Beteiligten als nicht glücklich
empfunden wurde. In diesen und den anderen beiden Sitzun-
gen hat der Geschäftsführende Ausschuss das Veranstaltungs-
programm geplant, über die Zeitschrift, die Schriftenreihe,
den Internet-Auftritt der Arbeitsgemeinschaft und verschie-
dene neue Projekte beraten und entschieden.

Die Arbeitsgemeinschaft lag auch mit ihren Veranstaltungen
zum diesjährigen Deutschen Anwaltstag in Dresden wieder
vorn: Das in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Medi-
zinrecht im DAV angebotene Thema „Patientenautonomie am
Lebensende – Überlegungen aus rechtlicher, medizinischer
und ethischer Sicht“ fand außergewöhnlich viele Zuhörer, das
hervorragend besetzte Podium erhielt den verdienten Beifall.
Eine weitere Veranstaltung stellte die Frage: „Erbschaftssteu-
erreform – wer zahlt drauf?“, eine dritte Veranstaltung stand
unter dem Motto: „Kinderbetreuung – wer zahlt drauf?“.
Auch diese Angebote wurden gut angenommen. Zum tradi-
tionellen Empfang der Arbeitsgemeinschaft erschienen zahl-
reiche Kolleginnen und Kollegen, die sich schon kannten oder
einander kennen lernen wollten.
Für dieses Jahr hatte der Geschäftsführende Ausschuss eigent-
lich eine Reduzierung der Fortbildungsveranstaltungen ge-
plant. Tatsächlich haben aber im Berichtszeitraum wieder
mehr als 80 Veranstaltungen mit über 3.000 Teilnehmern
stattgefunden. Dabei haben die „Abruf-Seminare“, die vom
Geschäftsführenden Ausschuss konzipiert und von den Re-
gionalbeauftragten abgefordert werden können, erneut eine
große Rolle gespielt. Die Einbindung der Regionalbeauftrag-
ten in dieses System soll verhindern, dass Fortbildung an der
Nachfrage vorbei in den Regionen angeboten wird.
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